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ZVB-AIch

(Fassung 2010)

Zusätzliche Vertragsb stimmungen
zum Architektenvertrag *)

(ZVB-Arch)

seite 1 von 8") für Leistmgen bei GebAuden, raumbildenden Ausbauten tnl Freianlagen

O. Vorbemerkung
Der Auftragnehmer hat im Rahmen der beauftragten Leistungen insbesondere auch die nachfolgend genannten
Einzelleistungen zu elbringen, ohne dass es hierzu einer besond8f8ll Aufforderung durch den Auftraggeber bedarf. Er hat
sich auch vor Augen zu hahen, dass aus dem Umgang mit öffentlichen Haushaltsmitteln eine besondere Pflicht zum
sparsamen und wirtschaftlichen Handeln folgt. Dieser Prämisse sind, sofern der Auftraggeber nicht ausdrücklich etwas
anderes anordnet, auch gestalterische und architektonische Gesichtspunkte unterzuordnen. Der Auftragnehmer hat zu
beachten, dass Leistungen einer weiteren beauftragten Leistungsphase erst in Angriff genommen werden dOrfen, wenn der
Auftraggeber die Leistungen der abgeschlossenen Leistungsphase abgenommen und seine Zustimmung zur Fortführung der
Arbeiten gegeben hat. Der Auftragnehmer schuldet Folgendes:

1. Grund nermlttlung
Verantwortliches Klären aDer planerischen und organisatorischen R r eine sactlgerechte LOsung der
Gesamtaufgabe in folgenden Arbeitsschrittsn:

1.1 KlAren der Aufgabenstellung
Konkretisieren der Vorstellungen des Auftraggebers llflllll!!"lJI!!
- Art und GrOBe des Objekts (Beschreibung ul~-'IBlIl_1IIIl1 e.litI
- Art der Nutzung
- bauordnungsrechtlicher e, Ortssatzungen, erforder1iche

Befreiungen u. a)

- technisch-konstruktiver ~lIIt~1Itll
- Planungs- und Bauzeit

laufendem Bet!i'~lij\,~"

- des vom Auftr__I~~~_ill!fl

1.2 Beraten zum LeI8,tIfl~~.

Beraten und Aufkl4r s Auftral~1!Q

- welche Behörden (z. B. Baugene , Amt tor Denkmalschutz, Wasserwirtschaftsamt u.a.) zu beteiligen sind
- welche Art von Sonder1achleute rksplaner, FachIngenieure für Technische Ausrüstung, Bodengutachter,

bauphysikalische Berater u.a.) einzu a en sind
- welche Besonderen Leistungen zum Erreichen einer wirtschaftlichen Lösung zweckmä8ig und erforder1ich sind.

1.3 Fonnulleren von Entscl1 klungshllfen für die Au.....1anderer an der Pl8nung fachlich BeteIligter
Beraten des Auftraggebers bei der Auswahl der erforder1ichen Sonderfachleute insbesondere hinsichtlich
- des zu beauftragenden Leistungsumfangs
- der hiermit verbundenen Kosten (überschlägige HOhe der Honorare)
- deren Fachkunde und Zuver1Assigkeit, soweit der Auftragnehmer hierzu Angaben machen kann.

1A ZUsammenfassen der Ergebnisse
Die Ergebnisse aus der Leistungsp/lase 1 sind dem Auftraggeber OberslchUlch ~net schriftlich zusammengefasst zu
Obergeben. Die Zusammenfassung soll dem Auftraggeber einen umfassenden Überblick Ober die Grundlagen seines
Bauvorhabens vermittein.

15 Er6rtem der Ergebnl
Ausführ1iches Erörtem der Ergebnisse der Grundlagenermittlung mit dem Auftraggeber einschlie8lich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers undIoder Veranstahungen zur Bürgerbeteiligung.

2. Vorplanung (Projekt- und PlanungsvorbereItung)
Erarbeiten eines Planungskonzeptes in seinen wesentlichen Teilen und überschlägiges Ermitteln der Gesamtkosten in
folgenden Arbeitsschritten:

2.1 Analyse der Grundlagen
Aufgliedem und Aufbereiten der in der Leistungsphase 1 ermittelten und der vom Auftraggeber vorgegebenen Grundlagen
und Ordnen dieser Grundlagen entsprechend den Erfordemissen der Planung.

2.2 Abstimmen der ZI Ivorstellungen (Randbedlngungen, ZIelkonflIkte)
Koordinieren und Abwägen der von den Planungsbeteiligten (Auftraggeber, Nutzer, Zuwendungsgeber, Fachbehörden u.a.)
aufgestelhen Forderungen hinsichtlich
- gestalterischer
- konstJuktiver
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Möglichkeit einer Bauvorantrage bei möglichen Risiken hinsichtlich der
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3. Entwurfsplanung (System- und Integratfonsplanung)
Erarbeiten eines genehmigungsfAhigen, technisch und wirtschaftlich sachgerechten Entwurfs und Berechnen der
angenAherten Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

3.1 Durc n de P ungskonzepts (zelchnertsche lösung)
Stufenweises Durcharbeiten des Planungskonzepts unter Berücksichtigung wirtschaftlicher. funktionaler, technisch-konstruk
tiver, städtebaulicher, gestalterischer, energiewirtschaftlicher (z. B. hinsichtlich rationeller Energieverwendung und der
Verwendung erneuerbarer Energien) und landschaftsökologischer Anforderungen sowie der Anforderungen aus dem
Betriebsablauf (z. B. Unfallverhütungsvorschriften, gewerberechtliche Vorschriften u. a.) unter Verwendung der BeitrAge der
Sonderfachleute bis zum vollständigen Entwurf.
Einholen der Zustimmung des Auftraggebers zur Verwendung neuer Baustoffe und Bauweisen unter Hinweis auf damit
verbunder18 Risiken.

- kostenmAßiger
- zeitbedingter
- bauordnungsrechtlicher
- sonstiger (z. B. gewerberechtticher)
Randbedingungen.

2.3 Aufstellen eines planung.bezog....n Zlelkatalogs (PI'ogrammzl.)
Systematisches und übersichtliches DaJ'SteIlen der erarbeiteten ZielvorsteUungen, damit der Auftraggeber in die Lage versetzt
wird, die in den folgenden Planungsschritten vorgelegten Ergebnisse mit diesen Zielvorstellungen zu vergleichen.

2.4 Erarbeiten eines Planungskonzeptes
Skizzenhaftes Darstellen der Planungsabsichten mit allen Grundrissen, SChnitten und Ansichten mindestens im Maßstab
1 : 200 (soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist). Die Vorentwurfszeichnungen müssen mindestens enthalten:
- die Darstellung der Lage des Objekts auf dem Grundstück mit Angaben über die Erschließung
- die funktionale Zuordnung der RAume
- die Hauptmaße der Baukörper und RAume zum Nachweis der FlAchen- und Volumenberechnung
- konstruktive Angaben.
Erarbeiten von alternativen LOsungSl11Öglichkeiten nach gleichen Anforderungen (Varianten) mit zeichnerischer Darstellung
und qualitativer Bewertung. damit der Auftraggeber eine Auswahl unter mehreren Konzepten treffen kann.
Aufzeigen und eingehendes Begründen besonders geeigneter Lösungen.

2.5 Inlegrte..., der LeIstungen anderer an der Planung f chi ch IIgier
Koordinieren der Beiträge der Sonderfachleute und Einarbem,n in das Vorplanungskonzept mit dem Ziel, Widerspruche und
Überschneidungen zu vermeiden.

2.6 K1iren und EItIutem .......Ulchen Zusammenhinge, Vorginge und 9en

Bei GebAuden: Untersuchen d Objekts nach st.Adt8baulich:en~,geS=~~~~!=n, t8chnisch-konstruktiven, bau-physikalischen, wirtschaftlichen. energiewirtschaftlIchen (z. B. hi rgleverwendung und Verwendung
erneuerbarer Energien) sowie landschaftsökologischen Ges' ichtspunkten hinsichtlich der Bedeutung
und Empfindlichkeit der betroffenen Ökosysteme.
Bei raumbildenden Ausbauten: Untersuchen des ~~lItijnjlpl(ll~.,lr-.Parb-und Malerialwahl und der LichtfOhrung.
Bei Freianlagen: Erfassen, Bewerten und n (. ganzheitliches Zusammenwirken aller
vorhandenen Natur- und Umweltfaktoren, ommen werden können, ohne dass das
Gesamtsystem verändert wird) und , Luft, Pflanzen- und Tl8rwelt, sowie
Darstellen der rAumlichen und insbesondere zur GelAndegestaltung.
Biotopverbesserung und -veme chenverteilung der Grün-, Verkehrs-.
Wasser-, Spiel- und Spo ng an die Umgebung.
Festhalten des E . ht; richt muss so beschaffen sein, dass alle für die
jeweilige Bau h richtig und übersichtlich dargestellt sind.

2.7 VOlWrhandlu ng fachlich Beteiligten
Hierzu gehören:

Vorverhandlunge mit den z1~Z~:S~
Informationen des Auftraggebers'
Informieren des Auftraggebers
GenehmigungsfAhigkeit.
Führen von Vorverhandlungen mit den Sonderfachleuten (Bodengutachter, Tragwerksplarl8r, Sonderfachleute für Technische
Ausrüstung. Thennische Bauphysik, SChallschutz und Raumakustik u.a.) über Sondervorschriften aus deren Fachgebiet, die
bei der Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit von Bedeutung sein können.

2.8 Kostensch tzung nach OIN 276
Erstellen einer KostenschAtzung in der Gliederungssystematik und der Gliederungstiefe der DIN 276 i.d.F. vom Dezember
2008. Nachdem die KostenschAtzung Grundlage für die Finanzierungsüberlegungen und für die Entscheidung des
Auftraggebers ist, ob und wie die BaumaBnahme weitergeführt wird, ist sie für den Auftraggeber von zentraler Bedeutung. Der
Auftragnehmer hat die Leistungen zur KostenschAtzung deshalb mit größter Sorgfalt zu erbringen.

2.8 ZUsammenst lien der Vorplanungsergebnlsse
SChriftliches, systematisches und übersichtliches Zusammenfassen der Ergebnisse der Leistungsphase 2 und Übergeben der
Unterlagen an den Auftraggeber.

2.10 Er6rt8m der Ergebnlue
Ausführliches Erörtern der Ergebnisse der Vorplanung mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an entsprechenden
Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.
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3.2 Integri ran der LeIstungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter
Koordinieren der FachbeitrAge der Sonderfachleute und Einarbeiten in die Entwurfsplanung.

3.3 Beschreiben des Objekts
Erstellen eines umfassenden schriftlichen ErlAuterungsberichts in der Gliederungssystematik der DIN 276 (2008) mit genauen
Angaben Ober alle Einflussgröaen auf die Baukosten, die nicht unmittelbar aus den Zeichnungen hervorgehen (z. B.
Konstruktionsart, Materialien, Technische Ausrüstung, Ausbaustandard u. a.).
Hierbei sind die Auswirkungen der Baumaßnahme auf den Naturtlaushalt und das Landschaftsbild darzulegen; Maßnahmen,
die die Eingriffe erträgHcher machen, oder Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen sind darzustellen.

3A zeichnerisch Darstellen des Ges8mtentwurfs
Bei Gebäuden: Zeichnerisches Darstellen des Gesamtentwurfs in allen Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Lageplänen
mindestens im Maßstab 1 : 100 mit allen für die Genehmigung erforderlichen Maßen, Materialangaben, Höhenkoten und
Aächenangaben, bei Lageplänen im Maßstab 1 : 500 (soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist).
Bei Freianlagen: je nach Erforder1ichkeit im Maßstab 1 : 500 bis 1 : 100 mit Angaben zur Verbesserung der Biotopfunktion, zu
Vermeidungs-, SChutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie zur differenzierten Bepflanzung (Pflanzplan mit Angaben
von Gehölzarten).
Bei raumbildenden Ausbauten: je nach Erforderlichkeit im Maßstab 1 : 50 bis 1 : 20, mit differenzierter Darstenung der
Wandabwicklungen, Farb-, Licht· und Materialgestaltung, Detailpläne wiederkehrender Raumgruppen mindestens im
Maßstab 1:20.

den Ergebnissen der Kostenschätzung und aller
ares, schrifUiches Er1äutem und Begründen von

~~==e~sammenfassen der gesamten Ergebnisse der Leistungsphase 3 sowie

3.5 Verhandlungen mitBeh~ und and "'" an der Planung fachlich Beteiligten Ober die Genehmlgungsfihlgkelt
Führen der notwendigen Gespräche mit aHen am Genehmigungsverf teiligten Behörden einschlie8lich der
zuständigen Fachbehörden (z. B. Denkmalamt, W8SS8IWirtschaft o. .. der an der Planung beteiligten
Sond , um die Vorau n für ein erfolgv vetfahnm zu sd'IlIrl.
Untentchten des Bauherm darOber, ob die zustlnälQen Behörd igkeit eindeutig erktärt haben.

3.6 Kostenberechnung nach DIM 276

ErsteHen einer KostenbereChnu~ng~n~ach~d~er~B~au~lei~'I.~~~~~~~~Alle in der Kostenberechnung enthaltenen Kos
sind in einer Anlage zur Kostenberech
Finanzierungsüber1egungen und für d' ..........,..
wird, ist sie für den Auftraggeber ~~~"'.-.:l~
deshalb mit größter Sorgfalt zu

3.7 Kostenkontrole
Vergleichendes Geaell&l8l
weiteren dalt.Jli!·!JI:t1t{l '~fo
VerAnderu

3.8 ZUsammena
SChriftliches, s tisches u
Übergabe der Un erlagen an

3.9 Erörtern der Ergebnisse
Ausführliches Erörtem der Erg isse der Entwurfsplanung mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstallungen zur Bürgerbeteiligung.

4. Genehmlgung.planung
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind folgende Arbeitsschritte zu erbringen:

4.1 EnIrbeiten der Vortagen
Erarbeiten der Vorlagen für die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen
einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter (z. B. Standsicherheitsnachweis des Tragwerksplaners, EntwAsserungspianung des FachplarI8rs für Technische
Ausrüslung u. a.) sowie noch notwendiger Verhandlungen mit Behörden. ZUr Leislung gehört auch das Erstellen des
Nachweises für den vorbeugenden Brandschutz. Umfang und Form der zu erarbeitenden Vor1agen richten sich nach den
Bestimmungen der Landesbauordnung und den dazu erlassenen Durchführungsverordnungen.
Bei Freianlagen und raumbildenden Ausbauten: Prüfen auf notwendige Genehmigungen, Einholen von Zustimmungen und
Genehmigungen.

4.2 EInreichen der Un rfagen
Einreichen aller, auch der von den Sonderfachleuten erarbeiteten Bauantragsunterlagen bei der/den Genehmigungsbehörde(n)
und Vorlegen entsprechender Nachweise hierüber (El1llfangsbestAtigungen).

4.3 Vervollstindlgen und Anpuaen der Untertagen
Vervollständigen und Anpassen der Planungsunter1agen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der BeitrAge
der beteiligten Sonderfachleute, soweit die Änd8rungen zum Erhalt der Baugenehmigungen erforderlich sind, und
Unterrichten des Auftraggebers darüber.

CA Erörtern der Ergebnisse
AusfOhr1iches Erörtem der Ergebnisse der Genehmigungsplanung mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Verenstaltungen zur Bürgerbeteiligung.

Ssite3von8
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5. Ausführungsplanung
Erstellen aller erforderlichen ausführungsreifen Planungsunterlagen und der hierzu notwendigen EriAuterungen als Grundlage
für die Ausschreibung und die Ausführung durch die jeweiligen Unternehmer in folgenden Arbeitsschritten:

5.1 Stufen.elses Durchllrbelten der Ergebnisse d r Leistungsphasen 3 und 4
Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lösung) unter
Berücksichtigung wirtschaftlicher, funktionaler, technisch-konstruktiver, städtebaulicher, gestalterischer,
energiewirtschaftlicher (z.B. hinsichtlich rationeller Energieverwendung unter Verwendung emeuerbarer Energien) und
landschaftsökologischer Anforderungen sowie der Anforderungen aus dem Betriebsablauf (z.B. Unfallverhütungsvorschriften,
gewerberechtlicher Vorschriften u.a.) unter Verwendung der BeitrAge der Sonderfachleute bis zur ausführungsreifen Lösung.

Stufenweises Durcharbeiten bedeutet, dass die Planung vom Rohwerkplan in mehreren Abstimmungsebenen mit den
Sonderfachleuten vor Baubeginn zur Ausführungsreife zu entwickeln ist. Oie Planung darf nicht erst baubegleitend erstellt
werden.

und Integrieren ihrer BeitrAge bis zur
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nc:~~~~=~tn Firmen, soweit diese zeichnerischel.J isse dieser Planungsbeteiligten.
nischer und zeitlicher Hinsicht.

6. Vorbereitung der Verg be
Erstellen aller erforderlichen AusschreIbungsunterlagen in folgenden Arbeitsschritten:

6.1 Ennltteln und Zusammenstellen von Mengen
Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leistungsbeschreibungen unter
Verwenltung der BeItrAge der Sonctertachleute.

5.2 zeichnerisches Darstellen
Bei Gebäuden: ErsteHen von endgültigen vollständigen Ausführungszeichnungen (WerkpiAnen) mit allen Angaben, die die
jeweiligen Unternehmen zur Ausführung ihrer Leistungen benötigen (mit Ausnahme von Montage- und W8I1tstattplAnen), im
Maßstab mindestens 1 : 50, Detail- und Konstruktionszeichnungen im Maßstab 1 : 20 bis 1 : 1 (maßgeblich ist der
erforderliche oder vom Auftraggeber verlangte Maßstab).
Bei Freianlagen: Erstellen von endgültigen vollständigen Ausführungszeichnungen (WerkpiAnen) mit allen Angaben, die die
jeweiligen Unternehmen zur Ausführung ihrer Leistungen benötigen, im Maßstab 1 : 200 bis 1 : 50 einschließlich
differenzierter Angaben über die Bepflanzung, FreiflAchengestaltung, Materialverwendung, OberflAchenbefestigung,
Oberboden- und Wasserbewirtschaftung, GelAndeformung, Schutz-, PfIege- und' verbesserungsmaßnahman.
Bei raumbildenden Ausbauten: Detailliertes Darstellen der RAume und Raumf ßstab 1 : 20 bis 1 : 1.
De '1 rt textIich8s n I P nung i haI • die us rgehen und cie ein ausführender
Unternehmer unter Berücksichtigung seines Fachwissens zur Aus - en benötigt; die zeichnerischen und
textlichen Darstellungen müssen so ausführlich und so a sich mündliche Erläuterungen hierzu
erübrigen.

5.3 Era bellen der Gnmd.n 10r die SonderfachllUIII~

Erarbeiten der Grundlagen fOt' die andere lftIJ-J1äUlll,gJ1idl
ausführungsreifen Lösung.

Übergeben d9f RohbaUZeichnunglg~~~~=~;::~Leistungen zu erbringen haben, 4l
Koordinieren der LeistungjlQ~"rjg

5A Fortschreiben volDJ~"erg...tl8i_'WIraßlll8!
Fortschreiben~~Ite.~~ ~t~~~~~~
Fortschreiben 8ItoeJltJtlfll

5.5 Erstellen eines .......m·
Erstellen eines de ierlen Te~'I~~ i!It1l1a1.!!)«ihrung einschließlich Festlegung der Ausführungsfristen in Vorbereitung
der Ausschreibung der einzelnen

5.6 Aufzeigen und Dokumentieren rungen
Aufzeigen und Dokumentieren von nderungen in der Ausführungsplanung, die nach der Ausschreibung und Vergabe
angeordnet und/oder zeichnerisch ausgefOhrt worden sind, um eine entsprechende Nachtragsbearbeitung und
Nachtragsprüfung vornehmen und die Kostenauswir\(ungen im Vorfeld einer Nachtragsbeauftragung prüfen zu können.

5.7 Organisation und Durchführung von Bemusterungen einschließlich FarbauswahJ

5.8 Prüfen und schrtftllches Anerttennen (Freigabe) von PlAnen DrItter
(z. B. Werkstattzeichnungen von Unternehmen)

U Bel funktlonaler Lelstung.beschrefbung mn Lelstungsprogramm:
Anfertigen eines Bau- und Raumbuches mit textlicher Beschreibung der Vorgaben des Auftraggebers im Hinblick auf die
vorgesehene Nutzung, Gestaltung, Funktion, technische und wirtschaftliche Ausführung als detaillierte Objektbeschreibung.
PrOfen der vom Generatuntemehmar bzw. von den bauausführenden Unternehmern aufgrund der Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm ersteHten bzw. ausgearbeiteten Ausführungspläne auf Übereinstimmung mit d9f Entwurfsplanung und
der funktionalen Leistungsbeschreibung.

5.10 Fortschreiben der Ausfühnmgaplanung
Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse
und/oder den Stand der tatsächlichen Bauausführung.
Die Leistung ist auch dann zu erbringen, wenn der Auftragnehmer nicht mit Leistungen der Leistungsphasen 6 bis 9
beauftragt ist.

5.11 Erörtern der ergebnisse
Ausführliches ErOrtem der Ergebnisse der Ausführungsplanung mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.
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Widersprüchen,

!.QII~~.Jtn{l deshalb nicht gesondert zu vergüten

rbereitung der Vergabe mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an
elen des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur BürgerbeteIligung.

Die Mengen sind in einem Genauigkeitsgrad von mindestens +/- 10% zu ermitteln. Die Zusammenstellung hat der Systematik
der DIN 276 (2008) - Kostenanschlag - zu folgen.

6.2 Aufstellen von LeIstungsbeschreibungen
Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen unter strikter Beachtung von
§ 7 VOBIA und der ATV der VOBlC. Dabei sind die Leistungsanforderungen u.a. so eindeutig und so erschöpfend zu
beschreiben, dass alle Bewerber ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können und ihnen kein
ungew6hnliches Wagnis zugemutet wird.

Die Leistungsverzeichnisse sind, wenn verlangt, nach dem Standardleistungsbuch (StLB), nach dem
Standardleistungskatalog (StLK) oder nach dem Leistungsbuch des Auftraggebers aufzustellen.
Die Leistungsverzeichnisse sind so zu gestalten, dass sie auch folgenden Anforderungen geniigen:
- Aufzunehmen sind nur die in der ATV (VOBlC) vorgeschriebenen Abrechnungseinheiten.
- Die Mengen sind möglichst genau anzugeben; dies gilt auch für als solche zu kennzeichnende Altemativ-, Bedarfs- und

Zulagenpositionen; der Mengenvordersatz .1· darf nicht eingesetzt werden.
- Es dürfen nur die fOr die Bauausführung notwendigen Positionen (keine Altemativ- und Bedarfspositionen) aufgenommen

werden.
Im Leistungsverzeichnis sind ausschließlich Leistungspositionen, untergliedert nach gleichartigen Teilleistungen darzustellen.
Das Leistungsverzeichnis ist so abzufassen, dass
- in der Spalte 1 die Nummer der Position
- in der Spalte 2 die Menge der Teilleistung
- in der Spalte 3 die Beschreibung der Teilleistung
- in der Spalte 4 der Einheitspreis
- in der Spalte 5 der Gesamtpreis
genannt rden.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis dürfen~~nichlt,ge~m~ai~~~~~~~~schreibung. die zum Verständnis der Bauaufgabe und zur P
schreibung der einzelnen Teilleistungen unmittelbar ergeben,
Die Baubeschreibung besteht in der aI meinen
beschrAnken. Vertragsrechtliche Inhalte dllrfen n'
Besonderen Vertragsbedingungen oder in dl!J'.~~f'

leistungen. die nach den Abrechnuuln~=~=~~
sind, dürfen nicht in das leistungsvjl
Der Auftragnehmer hat del~Au1v4f11Je
begründen.

6.3 Abstimmen und 1€.OI~1I.u~_

Abstimmen u
Überschneidung

Rechtzeitiges Anfo Cler leistu sv'~~~

6A Er6rtem der Ergebn....
Ausführliches ErOrtern der Ergeb",
entsprechenden Sitzungen politische

7. Mitwirkung bei der Vergabe
Erstellen von technisch. wirtschaftlich und rechtlich einwandfreien Vergabeunterlagen, Auswerten der Angebote, Erarbeiten
der VergabevorschlAge sowie Ermitteln der tatslchlich zu erwartenden Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

7.1 Zusammenstellen der Vergabeunterlagen
ZUsammenstellen der Vergabeunterlagen für alle leistungsbereiche unter Beachtung der für die kommunalen Auftraggeber
verbindlichen Vergabevorschriften (z. B. VOB Teile A bis C. MIttelstandsrichtlinien. EG-Richtlinien u.a.) unter Verwendung der
für BaumaBnahmen Offentlicher Auftraggeber erstellten einheitlichen Vergabemus~er (HAV-KOM, Abschnitt F). Eine Änderung
der Muster bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die VOBIB ist .aJs Ganzes· zu vereinbaren. Der
Auftragnehmer ist nicht befugt, von der VOBIB abweichende Vertragsbedingungen in die Vergabeunterlagen einzubringen.
Der Auftragnehmer hat den Inhalt der Vergabeunterlagen vor der VefVielfältigung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die
Entscheidung über die Wahl der Vergabeart, die Auswahl der Bewerber. den Zeitpunkt der Ausschreibung, die Festlegung
des ErOffnungstermins. die Abgabe von BietererklArungen, einen etwaigen Ausschluss von Nebenangetloten,
Entschädigungen nach § 8 Abs, 7 VOBlA, die Aufnahme Besonderer Vertragsbedingungen USW. trifft allein der Auftraggeber.
Der Auftragnehmer hat ihn hierbei zu beraten.

Die Vergabeunterlagen sind so abzufassen. dass weder direkt noch indirekt Rückschlüsse auf den Auftragnehmer und/oder
andere beteiligte freiberutrlCh Tätige gezogen werden kOnnen.
Erstellen der für die Bekanntmachung Offentlicher Ausschreibungen notwendigen VerOffentlichungstexte einschlie8lich
Ausfertigen der entsprechenden Formblätter bei EU-weiten Vergabeverfahren.
Die Ausgabe der vom Auftraggeber erstellten Vergabeunterlagen an die Bewerber und die Verwahrung der Angebote bis zum
ErOffnungstermin erfolgen ausschließlich durch den Auftraggeber.
Auftraggeber und Auftragnehmer haben sich über erteilte Auskünfte im Sinne des § 12 Abs. 7 VOBIA gegenseitig zu
informieren.

7.2 PrOfen und Werten der Angebote
Die ErOffnung der Angebote erfolgt am Sitz des Auftraggebers. Der Auftraggeber leitet die Sitzung. Der Auftragnehmer hat auf
Verlangen des Auftraggebers bei den ErOffnungsterminen mitzuwirken. Der Auftraggeber übergibt die Angebote nach
1(emzetehnung-lJrJdDllfChSietndem AUfll'lIgI'rellmer ~f-Pl'Qfung.
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Der Auftragnehmer hat die Angebote unter Berücksichtigung aller erheblichen, rechnerischen, technischen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkte und unter Mitwirkung aller am Verfahren beteiligten Sonderfachleute zu prüfen.

Die Angebote sind mit folgendem Prüfvermerk zu versehen:

.Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft:

,"~li'IIoIlhlagsfrist erteUt werden kann, hat der
~tfi4.~lneFristverlängerung zu verhandeln.

~;;;'J;~~erfachleuten eingeholten Angebote) mit dem
i~lJIifllclel '~ ungen zu beseitigen.

~~8R:!!!!I"Pe' eingeholten Angebote.

7.4 Gespräch milli~:;~
Führen der G~ botsinhalts innerhalb der Grenzen des § 15 Abs. 1 und 3 VOBIA
unter Mitwirkung Auftragge rlich, der Sonderfachleute.

Erstellen einer Niederschrift über.~~~I

7.5 Kostenanschlag
Umstellen der Kostenberechnung von der planungsorientierten in die ausführungsorientierte Gliederung nach
Leiswngsbereichen (Vergabebudgets).

Erstellen eines Kostenanschlags in ausführungsorientierter (gewerkeweiser) DarsteHung und Aufgliederung der Kosten der
Leistungsbereiche in die Kostengruppen der DIN 276 (2008). Der Kostenanschlag ist dann aufzustellen, wenn für mindestens
60% der Bauleiswngen Ausschreibungsergebnisse vorliegen. Die Kosten für die restlichen Leiswngen sind nach
Vorausberechnungen auf der Basis des aktuellen Kosten- und Kenntnisstandes in den Kostenanschlag aufzunehmen
(Vergabebudgets). Der Kostenanschlag ist vor der ersten Vergabe aufzustellen (§ 27 KommHV). Nachdem der
Kostenanschlag Grundlage für die letztmögliche Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und wie die Baumaßnahme
durchgeführt wird. ist er für $n Auftraggeber von zentraler Bedeutung. Der Auftragnehmer hat die Leiswngen zum
Kostenanschlag deshalb rechtzeitig und mit größter Sorgfalt zu erbringen.

7.1 Koatenkontrol
Vergleichen der Ergebnisse aHer Positionen des Kostenanschlags mit denen der ausführungsorientiert gegliederten
Kostenberechnung (Vergabebudgets) und schriftfIChes Er1Autem von Veränderungen.

7.7 Er6rtem der Ergebni
Ausführliches Erörtern der Ergebnisse der Mitwirkung bei der Vergabe mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.

a. ObJ ktOberwachung (BauOberwachung)
Veramwortliches Entstehenlassen eines plangerechten technisch und wirtschaftlich einwandfreien, mangelfreien Bauwerks
unter strikter Anwendung der Regelungen der VOB und der mit den bauausführenden Firmen getroffenen vertraglichen
Vereinbarungen sowie Feststellen der tatsächlich entstandenen Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

8.1 Oberwachen der AusfiihRing d s Objekts
Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung oder Zustimmung, den
Ausführungsplänen und den Leistungsplänen sowie mit den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik und der
einschlägigen Regelwerke.
Überwachen der Ausführung von Tragwerken (ingenieurtechnische Kontrolle) nach § 50 Abs. 2 Nm. 1, 2 HOAI (Tragwerke,
die den Monorarzonen I und Itnach ~5O'HOAtzuzuoJdnerrslnd) auttJbereinstimmung-mitdem-Standslcherhei1Snachwels.
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Um die rechnerische Prüfung nachzuweisen, sind alle Preisangaben, 8eitenüberträge und Zusammenstellungen im
Leiswngsverzeichnis mit kopierfAhigem Farbstift abzuhaken. Das Ergebnis der Prüfung eines jeden Angebots ist gesondert
zu dokumentieren, falls die Prüfung forrnale. rechnerische. technische oder wirtschaftliche Auffälligkeiten ergeben hat. Ober
Anzeichen für Manipulationsversuche ist der Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise zu ändern oder zu ergänzen. Über fehlende. unvollständige. widersprüchliche oder
spekulative Preisangaben ist der Auftraggeber zu unterrichten.

Ist erkennbar, dass das Angebot spekulative Preise enthält, ist wie folgt vorzugehen:
Zunächst sind die Mengenangaben im LV zu überprüfen. Ergibt die Überprüfung, dass die Mengenermittlung grob fehlerhaft
ist, ist mit dem Auftraggeber die Aufhebung der Ausschreibung zu erörtern, da in diesem Fall ein wirtschaftliches Ergebnis
des Verfahrens nicht erwartet werden kann.
Auch wenn die Mengen sorgfältig ermittelt sind, sind Mengenänderungen von +/- 100/0 nicht auszuschließen (§ 2 Abs. 3
VOBlB). Insoweit können die Mengen bei der Werrung fiktiv, gegenläufig zur Spekulation des Bieters, wie folgt verändert
werden:
Bei zu hohen Preisen ist die Menge fiktiv zu erhöhen (um max. 10%); bei zu niedrigen Preisen ist die Menge fiktiv zu mindern
(bis max. 100/0). Bei der Wasserhaltung kann aufgrund der üblicherweise großen Unsicherheiten in Abstimmung mit dem
Auftraggeber die Quote bis zu +/- 50% betragen. Die Werrung der Angebo ist dann mit den so ermittelten Preisen
vorzunehmen.
Angebote, die nach § 16 Abs. 1 VOB/A auszuschließen sind. sind e . zu prüfen. Sind solche Angebote
wirtschaftlich oder technisch interessant, ist der Auftraggeber hierüt;."'~~~(!t8.!JU'~

LV-Kurzfassungen der Bieter (EDV-Ausdrucke) sind ins'~;e:~~'~~,,::~
mit denen des OriginaJ-LV des Auftraggebers übefe~~~in~S!sti~'ic5~Angebote einen schriftlichen Vergabevorschlag .
Vergabevorschlag ist ein Preisspiege! zu erstel
ausweist. die in die engere Wahl kommen.

Ist vorauszusehen, dass der AUUlftr=ag~=~~t:e~~
Auftragnehmer mit dem in BetrachIJ

7.3 Absttmmen und KoordInI

Koordinieren und U~-,be~~~~~f\~~~
Ziel. noch vorhand

Erstellen einel\'48fl!~illf~pt)ber
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I.men~.rderAbnahme befugt, insbesondere nicht dazu,
/IOSStrafen zu erlassen. Der Auftragnehmer hat die
men.

hm8.AlIli~~M!lletx;.fLChlnrreen zu dokumentieren. Hierzu sind die
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Zum Zeichnen der Prüfung sind alle Angaben und Beträge mit kopierfAhigem Farbstift kennUich zu machen.
Werden Bauleistungen vor Ort aufgemessen, sind die Mengenennittlungen so zu erstellen, dass die Richtigkeit des
zahlenwerks nachträglich durch den Bauherrn oder durch Prüfungsorgane beurteilt werden kann. Insbesondere sind zu
EinzeimaBen Ortsangaben zu machen, die eine Zuordnung der restlichen Angaben zur räumlichen Situation ermOglichen.
Erforderlichenfalls ist in den Aufmaßblättem auf beigefügte PlAne oder Skizzen hinzuweisen, oder die AufmaBe sind auf
derartigen Untertagen einzutragen.

Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine täglich zu prüfen und darauf zu
achten, dass sie vollständig und im Original vorliegen.
Der Auftragnehmer hat die von den bauausführenden Unternehmen vorgelegten Nachtragsangebote nach Maßgabe der
Regelungen in § 2 AtSs. 3, 5 und 6 VOBIB zu prüfen. Hierzu sind die Vorgaben des Leitfadens für die Berechnung der
Vergütung bei Nachtragsvereinbarungen nach § 2 VOBIB (HAV-KOM, Abschnitt G) zu beachten.
Der AuftragnehmlM' Ist nicht befugt, mit den bauausfOhrenden Un rnehmen neue Preise zu verelnbantn.
Nachtragsvereinbarungen trifft ausschließlich der Auftraggeber im Rahmen der kommunalrechtlichen Zuständigkeiten. Die
Anordnung umfangreicher Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Dem Auftragnehmer obliegt es, die
erforderlichen Stundenlohnarbeiten zu überwachen und die Stundenlohnzettel zu bescheinigen.
Über Nachtragsforderungen, die beim Auftragnehmer eingehen, ist der Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten.
Werden vom Auftraggeber geänderte Bauleistungen angeordnet oder zusätzliche notwendige Leistungen gefordert und
verlangt ein bauausführender Unternehmer desw~en erhöhte oder zusätzliche Preise--L-ist von ihm zu verfangen, dass er di
Nachtragsforderung mit kalkulatorischen Nachweisen auf der Basis der vertraglichen Preise übergibt.

Der Auftragnehmer hat die Bauarbeiten persönlich zu überwac}1en oder hierfür einen Mitarbeiter zu beauftragen, dessen
ZuvertAssigkeit und Fachkunde unbestritten sind. Die mit dem Uberwachen der Bauausführung Beauftragten müssen über
eine abgeschlossene Fachausbildung (DipI.-lng., DipI.-lng. FH, Bachelor oder Master) und über eine angemessene
Baustellenpraxis (mindestens drei Jahre) verfügen. Der örtliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem
Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schrifUich zu benennen.

Gehen dem Auftragnehmer schriftliche Mitteilungen der Baufirma nach § 4 Abs. 3 und 8, § 6 Abs. 1 oder § 9 Abs. 1 VOBIB
zu, so sind diese mit entsprechender Stellungnahme unverzüglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

8.2 Koordinieren der Bet IIIgten
Koordinieren aller an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten und der an der Bauausführung beteiligten Unternehmen zur
Vermeidung von Behinderungen, BeschAdigungen fertiggestellter Bauteile und zur SichersteUung eines reibungslosen und
zügigen Bauablaufs.

8.3 Oberwachen und Detallkorrektur von F rtlgtellen
Überwachen und Detailkorrektur von Fertigteilen vor und wAhrend des Einbaus hinsichtlich sichtbarer MAngel wie
Maßabweichungen und sonstige sichtbare Mängel an der Beschaffenheit der Fertigteile.

BA Erstellen eines leitplan
Aufstellen eines Zeitplanes (Balkendiagramm) mit Angaben über den Beginn, bedeutsamer Zwischentennine und das Ende
aller für die Baumaßnahme erfordertlchen Bauleistungen.
Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Bei VerzOgerungen sind die Ursachen
darzulegen und Vorschläge zur Gegensteuerung zu machen. Der Zeitplan ist ständig zu überwachen und, soweit erforderlich,
einvernehmlich mit dem Auftraggeber und den Betroffenen fortzuschreiben.

8.5 FQhntn eines Bautagebuchs
Führen eines Bautagebuchs nach den für staatliche Bauma8nahmen hierzu n Richtlinien (unter Verwendung der
entsprechenden Fonnbllttef' und Inhallllchen Vorgaben aus dem HH,A~~~~~:~F); v1erzehntlglges VOftegen an den
Auftraggeber und Aushändigen an den Auftraggeber nach Abschlulll

B.6 Gemeln88mes Aufm118
Beteiligung bei den gemeinsamen Aufmaßen mit den 9a&'4u1!1(D1_ltIetrtficmein

Der Auftragnehmer hat beim Aufma8 r~'~~~~=&~~5~Auftragnehmer als auch vom bauausführe
Termine zum gemeinsamen AufmaB zu i UdlI,eef\):1a1

8.7 Abnahme r Baulelstungen
Die Bauleistungen sind förmlich
einheitlichen FormblätterrJtl.~~~,

Der Auftragnehmer ist ~;Wii"1&

Vorbehalte _w~~!\I~~!i~Abnahmeterr

8.8 Rechnungtlp"",IIIIII'/J
Der Auftragneh t darauf z uausführenden Unternehmen ihre Leistungen nach § 14 VOBIB prüfbar
abrechnen, die Abschlags- und n übersichtlich und nach der Reihenfolge des LV aufsteHen und die zum
Nachweis von Art und Umfang en erforderlichen Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, örtliche
AufmaBe oder sonstige Belege v ig übergeben. Abschlagsrechungen, bei denen die die zahlung begründenden
Untertagen nicht beiliegen, sind den ufirmen unverzüglich zurückzugeben; der Auftraggeber ist hierOber zu unterrichten.

Der Auftragnehmer hat die Firmenrechnungen und die zugehörigen, die zahlung begründenden Untertagen vollständig zu
prüfen und mit folgendem Vermerk zu versehen:

.Fachtechnlsch und rechnerisch richtig:

Festgestellt auf EUR
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'i~~=~=~t:e' n MAngel sowie der vor Eintritt der AbnahmewirkungfIl hnische Abnahme der Mängelbeseitigungsmaßnahmen.
iten, die im Rahmen einer Ersatzvornahme von Dritten ausgeführt

8.12 Oblektilt:Mif1lrabe
Förmliches Übergeben des Objekts an den Auftraggeber und Ers

Übergeben aller Unterlagen, die für eine Ordnungsg~ernä=iBe~!ic=~~~wirkung der Sonderfachleute; dies sind u. a. Verlegep
weisungen, RevIsionspläne, Abnahme- und PrüfplO

8.13 V JAhrungsfrlsten fOr MAnge prOch
Erstellen einer systematischen und übersic'4JIIcTlE~j~~II4Am zess Beteiligten (Planer und bauaus-
führende Unternehmen) mit Angabe ~~~~~I~~~~lich vereinbarten Verjährungsfrist für
Mängelansprüche. Sind bereits . nkt festzuhalten. Sind bereits
Mängelbeseitigungsarbeite . R 'st der Beginn der mit der Abnahme der
Nachbesserungsarbeiten Nr.1 Satz 3 VOBlB).

8.14 Überwachenu~~~",

Überwachen .~~~!j~~~~
erkannten, ge -
Die Überwachung
werden.

8.15 &.örtern der Erg bn....
Ausführliches Erörtern der Ergebn der Objektüberwachung mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers und/oder Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.

Der Auftragnehmer hat zu begründen, warum Nachträge notwendig werden. Er h{lt zu bestätigen, dass diese Leistungen
weder im LV enlhallen noch Nebenleistungen sind. Er hat die Nachtragspreise auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
der VOBIB zu prüfen. Sind von den bauausfOhrenden Unternehmen geAnderte leistungen zu erbringen, die Minderkosten
verursachen, hat der Auftragnehmer die Minderkosten darzulegen und Vorschläge fOr eine neue Preisvereinbarung nach § 2
VOBIB zu unterbreiten.
Werden von den bauausfOhrenden Untemehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom
Vertrag ausgefOhrt, ist der Auftraggeber hiervon unverzOglich zu unterrichten.
Bei Nachträgen hat der Auftragnehmer die Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

8.9 Kostenverlolgung
Ständiges umfassendes NachvoHziehen und Dokumentieren der Kostenentwicklung der Baumaßnahme durch Vergleichen
der Sollkosten mit den Auftragssummen und der Auftragssummen mit den Ergebnissen der Bauabrechnung, gegliedert nach
den Kostengruppen der DIN 276.
Die Kostenverfolgung muss so intensiv durchgeführt werden, dass der Auftraggeber zu jedem Zeilpunkt die Kostensituation
überblicken und seine Mittelbereitstellung daran orientieren kann. Bei Veränderungen der im Kostenanschlag prognostizierten
Gesamtkosten (insbesondere bei Kostenerhöhungen) sind die Gründe darzulegen und Vorschläge für Maßnahmen zur
Gegensteuerung zu unterbreiten.

8.10 Kostenfeststellung nach DIN 276
Aufstellen einer Kostenfeststellung in der Gliederungssystematik und der Gliederungstiefe der DIN 276 (2008).

8.11 Antrag auf behördliche Abnahmen
Rechtzeitiges Beantragen (Einleiten) aller nach dem öffentlichen Baurecht oder nach sonstigen Vorschriften erforderlichen
Abnahmen und Zustimmungen.
Teilnehmen an den Abnahmen und ggf. Erläutern der mit der Genehmigung un ren Auflagen in Verbindung stehenden
sachverhalte.

9. ObJektbetreuung und Dokumentation
Verantwortliches Betreuen des fertig gestellten Bauwerks bis zur vollständigen Mangelfreiheit unter Wahrung der
wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers und systematische Dokumentation der Objektunterlagen in folgenden
Arbeitsschritten:

9.1 Obfektbegehung
Durchführen von allen erforderlichen Objektbegehungen zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen der
Mängelanspruche gegenüber den bauausführenden Unternehmen.
Die Begehungen haben kurz vor Ablauf der Verjährungsfristen, jedoch noch so rechtzeitig zu erfolgen, dass mögliche
MAngelansprüche noch durchgesetzt werden können.
Überprüfen des Bauwerks auf sichtbar gewordene Mängel, Rügen der MAngel und Veranlassen verjährungsunterbrechender
oder -hemmender Maßnahmen unter Beachtung der hierzu erforderlichen Fristen.

9.2 Überwachen und Abnehmen von Mingelbeseltlgungsma8nahmen
Überwachen der Beseitigung von Mängeln, die nach Abnahme der Bauleistungen festgestelh worden sind, und technische
Abnahme der Mängelbeseitigungsmaßnahmen.

9.3 Mitwirken bei der Freigabe von Slcherh leistung n
Prüfen, ob alle Voraussetzungen zur Freigabe von Sicherheitsleistungen gegeben sind, Beraten des Bauherm, ob die
Sicherheiten freigegeben werden können, und Feststellen der Höhe noch zu erwartender Nachbesserungskosten.

lI.4 ZUSammenstellen der Erg8bnlHe
Förmliche systematische Zusammenstellung der zeichnerischen DarsteUungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts in
übersichtlicher Form unter Einbeziehung der bereits dem Auftraggeber früher übergebenen Unterlagen.

9.5 Erörtern der Ergebnisse
AusfOhrliches Erörtern der Ergebnisse der Objektbetreuung mit dem Auftraggeber einschließlich Teilnahme an
entsprechenden Sitzungen politischer Gremien des Auftraggebers undloder Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.
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